
 

Neue Impulse setzen – Chancen für 
betriebliche Altersvorsorge nutzen 
 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines Betriebsrentenstärkungsgeset-
zes unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Bundesrates vom 
10. Februar 2017 (BR-Drucksache 780/16) 
 

 

März 2017 
 

 

Zusammenfassung  

 

Die Einführung einer reinen Beitragszusage 

ist eine große Chance, um eine weitere Ver-

breitung der betrieblichen Altersvorsorge zu 

erreichen. Sie kann dazu beitragen, auch 

diejenigen Arbeitgeber für die betriebliche 

Altersvorsorge zu gewinnen, die ihr bislang 

mit Blick auf die sehr langfristigen und teil-

weise schwer überschaubaren Haftungsrisi-

ken fern gestanden haben. Zudem bietet die 

– in vielen anderen Ländern längst mögliche 

und übliche – reine Beitragszusage die 

Chance einer renditeträchtigeren Kapitalan-

lage. 
 

Diese Chance einer reinen Beitragszusage 

darf jetzt aber auch nicht verspielt werden, 

indem ihre Voraussetzungen so restriktiv ge-

fasst werden, dass sie im Ergebnis kaum 

oder sogar gar nicht genutzt wird. Dies je-

doch droht, wenn der vorgelegte Gesetzent-

wurf nicht noch deutliche Korrekturen erfährt. 

Nicht nachvollziehbar sind die zahlreichen 

gesetzlichen Restriktionen für die Einführung 

der reinen Beitragszusage, insbesondere 

wenn sie schon nur auf tarifvertraglicher 

Grundlage und damit nur mit Zustimmung 

der jeweiligen Gewerkschaft möglich sein 

soll. Die im Gesetzentwurf formulierten wei-

teren gesetzlichen Voraussetzungen de-

monstrieren ein tiefes Misstrauen gegenüber 

den Tarifvertragsparteien, ihr verfassungs-

rechtlich geschütztes Recht, selbst die Ar-

beitsbedingungen zu gestalten, verantwort-

lich auszufüllen und sind daher keinesfalls 

akzeptabel. Insofern bedarf der Entwurf we-

sentlicher Änderungen.  
 

Die Vorschläge zum Steuer- und Sozialrecht 

sind zu begrüßen. Insbesondere die Erhö-

hung des Dotierungsrahmens von 4 auf 8 % 

der Beitragsbemessungsgrenze der Renten-

versicherung (West) ist sehr erfreulich und 

trägt einer zentralen Forderung der BDA 

Rechnung. Die Erhöhung wird zur Vereinfa-

chung der betrieblichen Altersvorsorge bei-

tragen und berücksichtigt vor allem den 

durch die Niedrigzinsphase gestiegenen Fi-

nanzierungsaufwand.  
 

Der geplante Förderbetrag zugunsten von 

„Geringverdienern" ist zwar grundsätzlich 

sinnvoll. Allerdings darf die Förderung nicht 

gerade in den Fällen, in denen Arbeitgeber 

bereits bislang ihren Arbeitnehmern eine be-

triebliche Altersvorsorge gewähren, ausge-

schlossen werden. Andernfalls würden diese 

Arbeitgeber für ihr bisheriges Engagement 

bestraft.  
 

Enttäuschend ist, dass ausgerechnet die Ar-

beitgeber, die für die von ihnen zugesagten 

Betriebsrenten in vollem Umfang einzu-

stehen bereit sind, überhaupt keinen Vorteil 

aus den geplanten gesetzlichen Änderungen 

haben sollen. So soll Arbeitgebern, die Di-

rektzusagen bzw. über eine Unterstützungs-

kasse betriebliche Altersvorsorge zugesagt 

haben, der bAV-Förderbeitrag verwehrt wer-

den. Zudem verweigert der Gesetzgeber 

ihnen weiterhin die – wohl auch verfassungs-
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rechtlich gebotene – volle steuerliche Aner-

kennung ihrer Betriebsrentenverpflichtungen. 

Es ist realitätsfremd, wenn das Steuerrecht 

trotz der aktuellen Zinssituation nach wie vor 

unterstellt, dass Unternehmen 6 % Zinsen 

erzielen könnten. Dies gilt ganz besonders, 

weil das Handelsrecht den Unternehmen ei-

ne solche realitätsfremde Bewertung ihrer 

Pensionsverpflichtungen sogar verbietet. Es 

wird höchste Zeit, dass der Steuergesetzge-

ber dem Handelsrecht folgt und den steuer-

rechtlichen Diskontierungssatz dem handels-

rechtlichen Zinssatz anpasst. 
 

 

Im Einzelnen 

 

 

1. Reine Beitragszusage nicht an über-

zogene Voraussetzungen knüpfen 

 

Die geplanten Voraussetzungen an eine rei-

ne Beitragszusage sind überzogen und kon-

terkarieren das angestrebte Ziel, eine weite-

re Verbreitung der betrieblichen Altersvor-

sorge zu erreichen. Wenn es bei den jetzt 

geplanten Voraussetzungen bleibt, ist kaum 

davon auszugehen, dass die neuen Möglich-

keiten genutzt werden.  

 

a. Tarifvertragserfordernis würde ange-

strebte weitere Verbreitung der be-

trieblichen Altersvorsorge erschweren 

 

Das vorgesehene Tarifvertragserfordernis 

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG-E) würde es er-

schweren, dass die mit einer reinen Bei-

tragszusage verbundenen Chancen genutzt 

werden und die betriebliche Altersvorsorge 

damit weitere Verbreitung findet. Die reine 

Beitragszusage könnte nur von Arbeitgebern 

genutzt werden, die einer Branche angehö-

ren, für die Tarifverträge zur Einführung der 

reinen Beitragszusage vorliegen. Dies wird 

jedoch niemals für alle Arbeitgeber der Fall 

sein, schon weil nicht alle Arbeitgeber in Be-

reichen tätig sind, in denen es einschlägige 

Tarifverträge gibt (z. B. Beschäftigte der 

freien Berufe). Hinzu kommt, dass nichttarif-

gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

trotz der Bezugnahmeklausel in § 24 Be-

trAVG-E die reine Beitragszusage nicht wer-

den nutzen können, wenn die in den ein-

schlägigen Tarifverträgen vorgesehenen 

Versorgungseinrichtungen dazu nicht bereit 

sind. 

 

b. Freiwilligkeit sicherstellen 

 

Sofern der Gesetzgeber dennoch am Tarif-

vertragserfordernis festhalten will, sollte § 1 

Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG zumindest wie folgt 

formuliert werden:  

 

„2a. auf Grund eines Tarifvertrags durch 

freiwillige Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat 

nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung 

zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeit-

nehmer vereinbart ist, dass Beiträge zur Fi-

nanzierung von Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung an einen Pensionsfonds, 

eine Pensionskasse oder eine Direktversi-

cherung gezahlt werden; die Einstandspflicht 

des Arbeitgebers nach Absatz 1 Satz 3 be-

steht nicht (reine Beitragszusage).“ 

 

Mit einer solchen Regelung würde sicherge-

stellt, dass die Gewährung von Beitragszu-

sagen eine freiwillige Entscheidung der Be-

triebe ist, die nicht gegen den Willen des Ar-

beitgebers erfolgen kann.  

 

Die vorgeschlagene Regelung könnte auch 

sehr viel eher kleine und mittlere Betriebe 

erreichen als die im Gesetzentwurf vorgese-

hene Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 2a Be-

trAVG-E: Denn danach kann eine reine Bei-

tragszusage aufgrund eines Tarifvertrags nur 

im Wege einer Betriebsvereinbarung verein-

bart werden. Damit wäre die Einführung ei-

ner reinen Beitragszusage aber in vielen 

kleineren und mittleren Betrieben ausge-

schlossen, da nur weniger als 5 % aller 

Kleinbetriebe (max. 50 Beschäftigte) über-

haupt einen Betriebsrat haben. Dabei soll 

nach dem Koalitionsvertrag gerade hier die 

Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge 

erhöht werden. 

 

c. Ausgestaltung der reinen Beitragszu-

sage den Tarifparteien überlassen 

 

Die Einführung einer reinen Beitragszusage 

darf nicht noch – über das Tarifvertragser-

fordernis hinaus – von weiteren Vorausset-
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zungen abhängig gemacht werden. Wenn 

sich beide Tarifvertragsparteien einig sind, 

dass sie eine Beitragszusage einführen wol-

len, sollte der Gesetzgeber ihnen dafür keine 

weiteren Hürden setzen. Deshalb sollte auf 

die nachfolgenden gesetzlichen Vorausset-

zungen für die Einführung einer Beitragszu-

sage verzichtet werden.  

 

 Rein betrieblich organisierte Lösungen 

ermöglichen (§ 21 BetrAVG-E) 

 

Die Vorgabe des Gesetzentwurfs, dass eine 

reine Beitragszusage – auch wenn es ein 

Tarifvertrag zulässt – nicht eigenständig auf 

betrieblicher Ebene durchgeführt werden 

darf (§ 21 BetrAVG-E), ist ein unangemes-

sener Eingriff in die Gestaltungsautonomie 

der Tarifvertragsparteien. Insbesondere die 

Vorgabe, dass sich die Tarifvertragsparteien 

zwingend an der Durchführung und Steue-

rung beteiligen müssen, schränkt betriebli-

che Altersvorsorgeeinrichtungen, die z. T. 

bereits seit dem vorletzten Jahrhundert be-

stehen, erheblich ein. Daher sollte den Tarif-

vertragsparteien ermöglicht werden, ent-

sprechende Betriebsvereinbarungen durch 

Tarifverträge zuzulassen. 

 

Dann wäre es den Tarifvertragsparteien 

möglich, ihre Steuerungsbefugnis an die Be-

triebsparteien zu delegieren. Die Effizienz 

und Leistungsfähigkeit betrieblicher Vorsor-

geeinrichtungen darf nicht durch eine 

zwangsweise Einbindung der Tarifvertrags-

parteien eingeschränkt werden. In vielen Fäl-

len ist es von großem Vorteil, wenn die ope-

rative Tätigkeit einer Vorsorgeeinrichtung 

weiter der jeweiligen Einrichtung obliegt und 

nicht durch Tarifvertragsparteien vorgegeben 

bzw. gesteuert wird.  

 

 Gesetzliche Vorgaben zur Unverfall-

barkeit von Anwartschaften nicht noch 

weiter verschärfen (§ 22 Abs. 2 Be-

trAVG-E) 

 

Auch bei reinen Beitragszusagen sollten Un-

verfallbarkeitsfristen weiter zulässig sein. 

Zwar ist das arbeitnehmerseitige Interesse 

an einer sofortigen Unverfallbarkeit der je-

weiligen Betriebsrentenanwartschaft nach-

vollziehbar, aber genauso begründet ist das 

Interesse des Arbeitgebers, betriebliche Al-

tersvorsorge als Instrument der Personalbin-

dung einzusetzen und damit von einer Min-

destbeschäftigungszeit abhängig zu machen. 

Zudem gilt es, die bei einer sofortigen Unver-

fallbarkeit zwangsläufig entstehenden 

Kleinstanwartschaften zu vermeiden, deren 

über Jahrzehnte erforderliche Administration 

zu unverhältnismäßigen Verwaltungskosten 

führen würde. Nach den jetzt geplanten Vor-

gaben müssen z. B. auch dann Betriebsren-

tenanwartschaften dauerhaft aufrechterhal-

ten werden, wenn das Arbeitsverhältnis be-

reits in der Probezeit aufgelöst wird.  

 

Zu Recht hat daher der europäische Gesetz-

geber und – ihm folgend – der deutsche Ge-

setzgeber mit der EU-Mobilitätsrichtlinie bzw. 

ihrer nationalen Umsetzung eine dreijährige 

Unverfallbarkeitsfrist ausdrücklich zugelas-

sen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die-

se erst im vergangenen Jahr vom Gesetzge-

ber befürwortete Drei-Jahres-Frist nun auf 

null gesetzt werden soll und den Vertrags-

parteien insoweit – zu Lasten der Arbeitge-

ber – Vorgaben gemacht werden sollen. 

Auch in dieser Frage sollte es der vertragli-

chen Ausgestaltung überlassen bleiben, ob 

sie keine oder kürzere als die sonst gelten-

den Unverfallbarkeitsfristen vereinbaren wol-

len.  

 

 Auf gesetzliche Vorgabe zum Siche-

rungsbeitrag verzichten (§ 23 Abs. 1 

BetrAVG-E) 

 

Eine Vorgabe, dass bei einer reinen Bei-

tragszusage nicht nur ein Finanzierungsbei-

trag des Arbeitgebers zugesagt werden 

muss, sondern darüber hinaus auch noch ein 

Sicherungsbeitrag erbracht werden soll, wä-

re eine nicht akzeptable Einmischung des 

Gesetzgebers in die Gestaltungsfreiheit der 

(Tarif-)Vertragsparteien. Es muss ihnen 

überlassen bleiben, ob und inwieweit sie ei-

ne zusätzliche Absicherung der gewährten 

betrieblichen Altersvorsorge wollen. Dies gilt 

ganz besonders, weil jede Finanzierung ei-

nes Sicherungsbeitrags zwangsläufig die zur 

Finanzierung der betrieblichen Altersvorsor-

ge bereitstehenden Mittel reduziert.  
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Die vorgesehene Soll-Vorschrift impliziert, 

dass die Vereinbarung eines Sicherungsbei-

trags den Regelfall darstellt, von dem nur in 

Ausnahmefällen abgewichen werden kann. 

Für diese Vorgabe einer standardmäßigen 

Vereinbarung eines Sicherungsbeitrags fehlt 

eine Rechtfertigung. Schließlich darf die rei-

ne Beitragszusage nur in den der Versiche-

rungsaufsicht unterliegenden Durchfüh-

rungswegen der betrieblichen Altersvorsorge 

genutzt werden. Durch diese aufsichtsrecht-

liche Kontrolle ist eine angemessene Sicher-

heit gewährleistet, welche eine standardmä-

ßige Vereinbarung eines zusätzlichen Siche-

rungsbeitrags als Regelfall entbehrlich 

macht.  

 

 

 Weitergabe von eingesparten Sozial-

beiträgen nicht gesetzlich, sondern ta-

rifvertraglich regeln (§ 23 Abs. 2 Be-

trAVG) 

 

Ebenfalls nicht akzeptabel ist die gesetzliche 

Vorgabe, dass eingesparte Sozialversiche-

rungsbeiträge zusätzlich als Arbeitgeberzu-

schuss an die eingeschaltete Versorgungs-

einrichtung weitergeleitet werden müssen.  

 

Wenn und soweit sich zugunsten der Arbeit-

geber bei Entgeltumwandlung die Sozialver-

sicherungsbeitragslast reduziert, ist es Auf-

gabe der Arbeits- bzw. Tarifvertragsparteien, 

darüber zu verhandeln, ob und inwieweit 

dieser Vorteil an die Beschäftigten weiterge-

geben wird. Dies gilt sowohl für die neue rei-

ne Beitragszusage als auch für die bislang 

bestehenden Zusageformen. Dementspre-

chend haben sehr viele Tarifverträge zu die-

ser Frage Regelungen getroffen, die den In-

teressen der Beschäftigten ebenso Rech-

nung tragen wie dem Anliegen der Arbeitge-

ber nach einer möglichst unbürokratischen 

Ausgestaltung. Auch aus sozialpolitischen 

Gründen sind dabei besonders die in mehre-

ren Tarifverträgen vereinbarten arbeitgeber-

finanzierten pauschalierten Arbeitgeberzu-

schüsse bei Entgeltumwandlung hervorzu-

heben. Sie begünstigen besonders Gering-

verdiener, die regelmäßig nur geringe Ent-

geltbestandteile für betriebliche Altersvorsor-

ge umwandeln können. 

 

Beispiel: Im größten Tarifbereich, der Metall- 

und Elektroindustrie, ist tarifvertraglich ver-

einbart, dass Beschäftigte bei Entgeltum-

wandlung einen pauschalen arbeitgeberfi-

nanzierten Zuschuss von 319 € erhalten 

können. Nach der jetzt geplanten gesetzli-

chen Regelung hätte ein Geringverdiener, 

der aufgrund seiner beschränkten finanziel-

len Möglichkeiten nur 1.000 € im Jahr für be-

triebliche Altersvorsorge umwandeln kann, 

dagegen nur Anspruch auf einen Zuschuss 

von unter 200 €, während ein Höherverdie-

ner, der 2.000 € umwandeln kann, einen 

doppelt so hohen Zuschuss beanspruchen 

könnte. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 

der Gesetzgeber es dennoch nicht besser 

den Tarifvertragsparteien überlassen will, ob 

und in welcher Weise reduzierte Sozialversi-

cherungsbeiträge an die Beschäftigten wei-

tergegeben werden.  

 

 

2. Gestaltungsmöglichkeiten der Sozial-

partner nicht unnötig durch aufsichts-

rechtliche Vorgaben einschränken 

 

a. Verwendung von Garantieprodukten 

bei der Kapitalanlage zulassen 

 

Klargestellt werden sollte, dass die Versor-

gungseinrichtungen nach § 22 BetrAVG bei 

ihren Kapitalanlageentscheidungen auch Ga-

rantieprodukte – z. B. zur Absicherung von 

Kapitalmarktrisiken – nutzen können. Dies 

sollte in § 34 Pensionsfonds-Aufsichtsver-

ordnung-E) klargestellt werden.  

 

b. Keine unnötigen Erschwernisse für 

bestehende Versorgungseinrichtun-

gen (§ 244c VAG-E) 

 

Die strikte Vorgabe, wonach ein gesondertes 

Sicherungsvermögen oder ein gesonderter 

Anlagestock neu einzurichten „ist“, sollte 

durch eine optionale Regelung („kann“) er-

setzt werden. Damit würde sichergestellt, 

dass bereits bestehende Versorgungsunter-

nehmen mit separater Kapitalanalage bei der 

Einführung der reinen Beitragszusage einbe-

zogen werden können, ohne ein neues Si-

cherungsvermögen aufbauen zu müssen. 

Damit würden zusätzliche Kosten vermieden, 

die letztlich immer zu Lasten der späteren 
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Betriebsrentner gehen. Gerade im aktuellen 

Kapitalmarktumfeld ist der Aufbau eines 

neuen Sicherungsvermögens äußerst an-

spruchsvoll. Der Zwang, ein gesondertes Si-

cherungsvermögen aufzubauen, würde da-

her die Einführung reiner Beitragszusagen 

erschweren. 

 

Bislang ist es möglich, auch bei unterschied-

lich ausgestalteten Zusageformen die Anlage 

des Versorgungskapitals innerhalb eines 

einzigen Sicherungsvermögens bzw. De-

ckungsstocks vorzunehmen. Dies sollte – 

trotz der unterschiedlichen Regelungen zu 

Ermittlung von Zielrenten und Garantierenten 

– auch hinsichtlich der reinen Beitragszusa-

ge gelten. 

 

Dies gilt auch deshalb, weil – wie in der Ge-

setzesbegründung zu Artikel 8 ausdrücklich 

klargestellt – auch im Zielrentenmodell ein 

Teil der vorhandenen Mittel nicht den einzel-

nen Anwärtern zugeordnet werden sein 

muss, sondern als kollektiver Sicherheitspuf-

fer verwandt werden kann. Auf diese Weise 

könnten Schwankungen des Vermögens der 

Einrichtungen geglättet und der Aufbau der 

Anwartschaften verstetigt werden. Durch die 

Nutzung bereits vorhandener Sicherungs-

vermögen würde – trotz der möglicherweise 

bestehenden Unterschiede bei der bilanziel-

len Bewertung – dieser Sicherungsmecha-

nismus verstärkt und der Aufbau der Kapital-

anlage erleichtert.  

 

 

3. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen 

an geändertes Zinsumfeld anpassen 

 

a. Steuerfreier Dotierungsrahmen von 

8 % zu begrüßen (§ 3 Nr. 63 EStG-E) 

 

Die vorgesehene Erhöhung des steuerfreien 

Dotierungsrahmens für externe Durchfüh-

rungswege auf 8 % der Beitragsbemes-

sungsgrenze (§ 3 Nr. 63 S. 1 EStG-E) ist 

sehr zu begrüßen. Diese Anpassung ist drin-

gend notwendig, um dem aufgrund der an-

haltenden Niedrigzinsphase gestiegenen Fi-

nanzierungsaufwand zur Sicherung des Ver-

sorgungsniveaus Rechnung zu tragen. Be-

rechnungen zeigen, dass sich infolge der 

Zinsniveausenkung der letzten zehn Jahre 

der erforderliche Finanzierungsaufwand für 

die gleich hohe Betriebsrente nahezu ver-

doppelt hat.  

 

Allerdings bildet auch der vorgesehene Do-

tierungsrahmen von 8 % aufgrund der be-

reits lange anhaltenden Niedrigzinsphase 

lediglich nur den unteren Rand der erforder-

lichen Erhöhung. Eine Erhöhung, die diese 

Entwicklung adäquat abbildet, müsste weiter 

gehen. Wegen des beschränkten Dotie-

rungsrahmens werden auch künftig viele Un-

ternehmen gezwungen sein, verschiedene 

Durchführungswege miteinander zu kombi-

nieren, was die Komplexität der betrieblichen 

Altersversorgung nicht verringert.  

 

Zudem fehlt eine Anhebung des sozialabga-

benfreien Dotierungsrahmens, der weiter bei 

4 % der Beitragsbemessungsbegrenze ver-

bleibt. Wenn hier keine Anhebung erfolgt, 

wird die Anhebung des steuerfreien Dotie-

rungsrahmens für viele Beschäftigte keinen 

Vorteil bringen, weil Dotierungen über den 

sozialabgabenfreien Dotierungsrahmen von 

4 % dazu führen können, dass sowohl in der 

Anspar- als auch in der Leistungsphase Bei-

träge zur Kranken- und Pflegeversicherung 

zu entrichten sind. Eine solche Doppel-

verbeitragung macht Aufwendungen in be-

triebliche Altersversorgung meist unrentabel. 

 

b. Steuerlichen Rechnungszins für Pen-

sionsverpflichtungen senken 

 

Der steuerliche Rechnungszins zur Berech-

nung von Pensionsrückstellungen (§ 6a 

EStG) muss dringend an den handelsrechtli-

chen Zinssatz angepasst werden. Es kann 

nicht sein, dass im Steuerrecht weiterhin ein 

Zinssatz von 6 % zugrunde gelegt wird, ob-

wohl im Handelsbilanzrecht weiterhin eine 

deutlich höhere Bewertung der Pensionsver-

pflichtungen gefordert wird. Teilweise führt 

dies dazu, dass Unternehmen nur rund die 

Hälfte ihres Aufwands für betriebliche Alters-

vorsorge steuerlich geltend machen können. 

Im Ergebnis führt die heutige steuerliche 

Bewertung von Pensionsverpflichtungen 

damit zu einer Besteuerung von Scheinge-

winnen, die auch in verfassungsrechtlicher 

Hinsicht bedenklich ist. Wenn Unternehmen 

weiter gezwungen werden, den Aufwand für 
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Betriebsrenten zu einem immer höheren An-

teil aus versteuertem Einkommen zu finan-

zieren, wird das ihre Bereitschaft zur betrieb-

lichen Altersvorsorge massiv schwächen.  

 

 

4. Neue Förderung zugunsten Gering-

verdienern stärker öffnen (§ 100 EStG-

E) 

 

Die geplante Förderung von betrieblicher Al-

tersvorsorge für Geringverdiener durch einen 

Förderbetrag (§ 100 EStG-E) kann neue Im-

pulse zur weiteren Verbreitung der betriebli-

chen Altersversorgung geben. Der Zugang 

zu dieser Förderung muss aber stärker ge-

öffnet werden. 

 

a. Geringverdiener-Förderung in allen 

Durchführungswegen ermöglichen 

 

Der Förderbetrag sollte in allen Durchfüh-

rungswegen genutzt werden können. Die 

vorgesehene Begrenzung der Förderung auf 

externe Durchführungswege hätte zur Folge, 

dass Arbeitgeber, die ihre betriebliche Al-

tersvorsorge ausschließlich in internen 

Durchführungswegen organisieren, die ge-

plante Förderung nicht nutzen könnten. In-

soweit käme es dann auch nicht zu neuen 

Impulsen, stärker zugunsten von Geringver-

dienern betriebliche Altersvorsorge zu leis-

ten. Daher bedarf es für diese Fälle einer 

zumindest wirkungsgleichen Förderung. 

 

b. Bereits engagierte Arbeitgeber nicht 

benachteiligen 

 

Arbeitgeber, die bereits jetzt Geringverdie-

nern eine betriebliche Altersvorsorge finan-

zieren, dürfen nicht von der neuen Förde-

rung ausgeschlossen und damit benachteiligt 

werden. Dies jedoch ist in dem Gesetzent-

wurf vorgesehen (§ 100 Abs. 2 EStG-E), 

nach dem nur Arbeitgeber, die erstmals 2018 

Geringverdienern eine betriebliche Altersvor-

sorge gewähren, von der neuen Förderung 

profitieren sollen. Sie dürfen nicht für ihr bis-

heriges Engagement bestraft werden, indem 

ihnen die Förderung verweigert wird. Bliebe 

es bei der jetzt geplanten gesetzlichen Rege-

lung, würden Arbeitgeber bei ihrem freiwilli-

gen sozialen Engagement künftig verstärkt 

abwarten, bis dafür eine staatliche Förde-

rung eingeführt wird. 

 

 

5. Stärkere Erhöhung der Riester-

Förderung erforderlich (§ 84 EStG-E) 

 

Die geplante Erhöhung der Riester-

Grundzulage von 154 € auf 165 € (§ 84 

EStG-E) reicht nicht aus, um der zwischen-

zeitlich eingetretenen Lohn- und Gehalts-

entwicklung Rechnung zu tragen. Durch sie 

muss ein Arbeitnehmer heute für die gleich 

hohe Zulage einen immer größeren Teil sei-

nes Verdiensts aufwenden. Die Riester-

Förderung wurde damit seit 2002 immer 

mehr entwertet. Notwendig zum Ausgleich 

dieser zwischenzeitlichen Entwertung wäre 

eine Erhöhung der Grundzulage auf 200 €. 

 

Zudem muss der zulässige Sonderausga-

benabzug von derzeit 2.100 € auf mindes-

tens 3.048 € im Jahr (4 % der Beitragsbe-

messungsgrenze zur Rentenversicherung) 

angehoben werden. Die heutige Sonderaus-

gabenbegrenzung ermöglicht nicht mehr, 

dass alle Arbeitnehmer den von ihnen erwar-

teten Altersvorsorgebetrag von 4 % ihres 

Jahresverdiensts auch leisten können. Wenn 

der Gesetzgeber erwartet, dass 4 % des 

Lohns für zusätzliche Altersvorsorge aufge-

bracht wird, dann muss dieser Beitrag auch 

in allen Fällen in vollem Umfang steuerlich 

geltend gemacht werden können. Zu Recht 

hat daher auch der Bundesrat in seiner Stel-

lungnahme zum Betriebsrentenstärkungsge-

setz eine Erhöhung des Sonderausgabenab-

zugs gefordert. 

 

Zudem bleiben weitere Verbesserungen er-

forderlich, um die Riester-Rente attraktiver 

zu machen.  

 

 

6. Doppelverbeitragung bei zusätzlicher 

Altersvorsorge konsequent beseitigen 

 

Die Abschaffung der doppelten Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeitragspflicht bei ries-

tergeförderter betrieblicher Altersvorsorge 

(§ 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V-E) entspricht ei-

ner langjährigen Forderung der BDA. Sie 

dürfte sich positiv auf die Verbreitung der 
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riestergeförderten betrieblichen Altersvorsor-

ge auswirken und ist daher zu begrüßen.  

 

Allerdings sollte die doppelte Beitragspflicht 

zur Kranken- und Pflegeversicherung nicht 

nur in diesem Fall, sondern auch bei der pri-

vaten Fortsetzung einer über eine Pensions-

kasse durchgeführten betrieblichen Alters-

vorsorge abgeschafft werden. Es gibt keinen 

Grund, in diesen Fällen weiter eine doppelte 

Beitragspflicht vorzusehen und damit den 

Aufbau zusätzlicher Altersvorsorge unange-

messen zu erschweren. Dies gilt auch des-

halb, weil bei Direktversicherungen die dop-

pelte Beitragspflicht bei privater Fortsetzung 

inzwischen nicht mehr besteht. 

 

 

7. Nur freiwillig aufgebaute Alterssiche-

rung von voller Anrechnung auf 

Grundsicherung ausnehmen (§ 82 

SGB XII) 

 

Die geplante Begrenzung der Anrechnung 

von freiwilligen Zusatzrenten auf die Grund-

sicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung (§ 82 Abs. 4 und 5 SGB XII-E) kann da-

zu beitragen, Hemmnisse gegen den Aufbau 

zusätzlicher Altersvorsorge zu vermeiden. 

Sie muss – wie vorgesehen – auf freiwillige 

Altersvorsorge begrenzt bleiben, weil nur in 

diesen Fällen die Gefahr besteht, dass infol-

ge der Anrechnung auf die Grundsicherung 

Altersvorsorge unterbleibt und sonst erhebli-

che fiskalische Kosten entstünden. 

 

 
8. Einführung von opt-out-Systemen er-

leichtern (§ 20 BetrAVG-E) 

 

Die geplante Regelung zur Einführung einer 

automatischen Entgeltumwandlung mit Wi-

derspruchsrecht der Beschäftigten (§ 20 Be-

trAVG-E) bedarf dringender Korrekturen. Sie 

bedeutet eine Erschwernis und keine Er-

leichterung bei der Einführung von Systemen 

der automatischen Entgeltumwandlung.  

 

 Tarifvertragliche Gestaltungsspiel-

räume für Optionsmodelle nicht unnö-

tig einengen 

 

Obwohl bislang weitgehend unstrittig war, 

dass Tarifverträge eine automatische Ent-

geltumwandlung vorsehen können und von 

dieser Möglichkeit teilweise auch Gebrauch 

gemacht worden ist, sieht der Gesetzentwurf 

nunmehr gesetzliche Vorgaben für solche 

Modelle vor und begrenzt somit ohne nach-

vollziehbaren Grund die Gestaltungsfreiheit 

der Tarifvertragsparteien. Dabei sollte es den 

Tarifvertragsparteien grundsätzlich weiter 

selbst überlassen bleiben, wie sie Regelun-

gen zur automatischen Entgeltumwandlung 

vereinbaren. Es ist nicht ersichtlich, wieso 

die Regelung der hierzu erforderlichen Fris-

ten und Abläufe vom Gesetzgeber vorge-

nommen werden muss. Eine tarifliche Ver-

einbarung ist nach dem Gesetzentwurf oh-

nehin Voraussetzung für die Anwendung ei-

nes tariflichen Optionsmodells. Die im Ge-

setzentwurf vorgeschlagenen Fristen sind 

zudem z. B. bei Neueintritten nicht praktika-

bel. Es muss weiterhin möglich sein, bei ei-

ner tariflichen Regelung von Optionssyste-

men bereits bestehende betriebliche Syste-

me mit einem Bestandsschutz zu versehen, 

auch wenn diese im Detail andere Regelun-

gen vorsehen. Entsprechende tarifvertragli-

che Regelungen müssen auch sicherstellen 

können, dass der Arbeitgeber nicht verpflich-

tet ist, erneut und regelmäßig wiederkehrend 

auf das Angebot hinzuweisen und Teilnah-

mebereitschaft abzufragen, wenn ein Arbeit-

nehmer das Angebot abgelehnt oder seine 

Beteiligung beendet hat. 

 

 Einführung von Optionsmodellen auch 

auf betrieblicher Ebene ermöglichen 

 

Notwendig ist vor allem die rechtliche Klar-

stellung, dass die Einführung von automati-

scher Entgeltumwandlung auch auf betriebli-

cher Ebene zulässig ist. Die vorgeschlagene 

gesetzliche Regelung erweckt jedoch leider 

den Eindruck, dass die bislang nicht eindeu-

tig geklärte Frage, ob Modelle automatischer 

Entgeltumwandlung auch auf rein betriebli-

cher Ebene für alle Arbeitnehmer eingeführt 

werden können, negativ beantwortet wird. 

Denn im Entwurf wird ausschließlich gere-

gelt, wie automatische Entgeltumwandlung 

durch Tarifverträge geregelt werden kann. 

Notwendig und sinnvoll zur weiteren Verbrei-

tung der betrieblichen Altersversorgung wäre 
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jedoch, die Möglichkeit einer automatischen 

Entgeltumwandlung auch für die rein betrieb-

liche Ebene zuzulassen und damit die inso-

weit heute bestehende Rechtsunsicherheit 

zu beenden. Es muss allen Betrieben mög-

lich sein, opt-out-Modelle rechtssicher zu 

vereinbaren, gerade auch in kleinen und 

mittleren Unternehmen und unabhängig von 

einem Tarifvertrag. Wer Modelle automati-

scher Entgeltumwandlung befördern will, darf 

sie nicht vom Vorliegen eines Tarifvertrags 

abhängig machen. 

 

 
9. Regelungen zur Portabilität ergänzen 

(§ 4 Abs. 3 BetrAVG) 

 

Die Regelungen zur Übertragung von Be-

triebsrentenanwartschaften müssen ergänzt 

werden. Der Entwurf regelt lediglich die 

Übertragung einer bestehenden Betriebsren-

tenzusage auf einen „neuen“ Versorgungs-

träger nach § 22 BetrAVG-E, nicht aber den 

umgekehrten Fall der Übertragung einer An-

wartschaft von einem „neuen“ Versorgungs-

träger nach § 22 BetrAVG-E auf einen Ar-

beitgeber, der seine betriebliche Altersvor-

sorge im Wege der bisherigen Zusagefor-

men durchführt. Hier sollte klargestellt wer-

den, dass der Anspruch des Arbeitnehmers 

nach § 4 Abs. 3 BetrAVG auch gegenüber 

dem „neuen“ Versorgungsträger nach § 22 

BetrAVG-E besteht, allerdings ohne die Ein-

schränkungen nach § 4 Abs. 3 Satz 2 Be-

trAVG (nur für versicherungsvertragliche Lö-

sung und nur für Eigenbeiträge). Eine Ein-

bindung des bisherigen Arbeitgebers ist in 

diesem Fall entbehrlich. 

 

 

10. Möglichkeit der Fortsetzung der   

Rückdeckungsversicherung bei In-

solvenz des Arbeitgebers ist zu be-

grüßen (§ 8 Abs. 3 BetrAVG-E) 

 

Es entspricht einer langjährigen Forderung 

der BDA, wenn Arbeitnehmer künftig im In-

solvenzfall des Arbeitgebers eine auf ihr Le-

ben abgeschlossene Rückdeckungsversi-

cherung fortsetzen können (§ 8 Abs. 3 Be-

trAVG-E). Arbeitnehmer hätten danach künf-

tig die Möglichkeit, ihre Altersversorgung im 

Insolvenzfall ihres Arbeitgebers mit eigenen 

Beiträgen weiter auszubauen und eventuell 

bestehenden Hinterbliebenen- oder Invalidi-

tätsschutz aufrechtzuerhalten. Dies ist für die 

Betroffenen oftmals günstiger als der Leis-

tungsanspruch gegen den Pensions-

Sicherungs-Verein, der zwangsläufig zur 

Kündigung der Versicherung und zur Aus-

zahlung des Rückkaufwerts an den Pensi-

ons-Sicherungs-Verein führt. Auch für den 

Pensions-Sicherungs-Verein ist eine Fortset-

zung der Versicherung durch den Beschäf-

tigten vorteilhaft, weil er in diesem Fall von 

der Leistungspflicht befreit wird.  

 

 

11. Anpassungsregelungen für Pensi-

onskassen auch rückwirkend klarstel-

len (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG) 

 

Die Gelegenheit dieses Gesetzgebungsver-

fahrens sollte genutzt werden, um die An-

passungsvorschriften von laufenden Be-

triebsrenten für Pensionskassen für zurück-

liegende Zeiträume klarzustellen („Escape-

klausel“, § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG). Der 

Gesetzgeber hat mit dem EU-Mobilitäts-

richtlinienumsetzungsgesetz bereits ver-

sucht, die Escapeklausel für sämtliche Pen-

sionskassenzusagen – unabhängig vom 

Zeitpunkt der Zusage und aufsichtsrechtli-

chen Vorgaben der Pensionskasse – zu er-

strecken. Ein jüngstes Urteil des Bundesar-

beitsgerichts lehnt die rückwirkende Anwen-

dung dieser Klausel ab. Dies führt zu erheb-

licher Verunsicherung und beeinträchtigt die 

Planbarkeit für diese Versorgungsträger.  

 

 

12. Fortführung von Verträgen zu betrieb-

licher Altersvorsorge nach Ausschei-

den erleichtern (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Be-

trAVG) 

 

Die Gelegenheit dieses Gesetzgebungsver-

fahrens sollte auch genutzt werden, um die 

sog. versicherungsvertragliche Lösung wei-

ter praktikabel zu erhalten. Die versiche-

rungsvertragliche Lösung ermöglicht, dass 

Arbeitgeber bei einem Ausscheiden eines 

Arbeitnehmers – statt einer komplizierten 

und fehleranfälligen Berechnung der Be-

triebsrentenanwartschaft – den der Betriebs-

rente zugrundeliegenden Versicherungsver-
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trag auf den Arbeitnehmer übertragen kön-

nen. Diese Übertragung liegt auch im Inte-

resse des Arbeitnehmers, weil er dann die-

sen Vertrag entweder privat oder ggf. über 

einen neuen Arbeitgeber fortführen kann. 

Der Gesetzgeber hat im Jahre 2001 mit der 

Regelung des § 2 Abs. 5a BetrAVG den 

Grundgedanken der versicherungsvertragli-

chen Lösung auch für Unterstützungskassen 

und Pensionszusagen übernommen, ohne 

jedoch hierfür Vorgaben zu definieren. In der 

Praxis hatte dies zur Folge, dass Arbeitgeber 

bereits zum Zeitpunkt der Zusage gegenüber 

ihren Arbeitnehmern (z. B. im Rahmen der 

Betriebsvereinbarung oder in der Entgelt-

umwandlungsvereinbarung) mitgeteilt haben, 

dass sie im Fall des Ausscheidens die sog. 

versicherungsvertragliche Lösung wählen. 

Diese sehr einfache und für alle Beteiligten 

verwaltungsarme Praxis hat das Bundesar-

beitsgericht deutlich verschärft (BAG 3 AZR 

794/14 vom 19. Mai 2016). Danach muss 

gegenüber jedem Arbeitnehmer und dem 

Versicherer die versicherungsvertragliche 

Lösung nun jeweils in zeitlichem und sachli-

chem Zusammenhang mit dem Ausscheiden 

erklärt werden. Diese Anforderungen bedeu-

ten gerade für kleine und mittlere Unterneh-

men weitere hohe administrative Aufwände 

bei der Verwaltung der betrieblichen Alters-

versorgung. Daher sollte die versicherungs-

vertragliche Lösung in Anlehnung an § 2 

Abs. 5a BetrAVG auch für den Bereich der 

Entgeltumwandlung und der beitragsorien-

tierten Leistungszusage so vereinfacht wer-

den, dass die versicherungsvertragliche Lö-

sung ohne weiteres Zutun des Arbeitgebers 

zur Anwendung kommt. Zumindest sollte es 

den Arbeitgebern möglich sein, bereits bei 

Vertragsschluss die Anwendung der versi-

cherungsvertraglichen Lösung zu erklären.  
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